
Die Verwaltung führt in das Thema ein und verweist auf die Diskussionen aus dem 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt vom 05.05.2015 insbesondere mit dem 
Ergebnis der maximalen Höhenbegrenzung für die Windräder auf 150m.  

 

Im Anschluss stellt Herr Finke das städtebauliche Konzept und den Entwurf des 

Bebauungsplanes Nr. 117a „Auf dem Höchst“ vor. In Abweichung zur Vorlage wird 

aufgrund des präzisierten Gutachtens im Bezug auf den flächenbezogenen 

Schallleistungspegel der Wert für das SO-Gebiet Nr. 117a/1 auf 60 db(A) tags / 46 
db(A) nachts (vorher 63 db(A) tags / 46 db(A) nachts) korrigiert. Außerdem wird 

darauf hingewiesen, dass die Offenlagezeit entsprechend der seit Jahren in 

Meckenheim gängigen Praxis aufgrund der Sommerferien verlängert und somit 

sechs Wochen betragen wird.  

 
Zur Präsentation gibt es keine inhaltlichen Fragen. Die BfM-Fraktion kommentiert 

einige Abwägungsvorschläge u.a. die Studien zum Infraschall, den Wertverlust der 

umliegenden Grundstücke und den Campus Klein-Altendorf. Die anderen Fraktionen 

bekennen sich zum geführten Verfahren und befürworten den heutigen weiteren 

Verfahrensschritt. 
 


